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Brudermeister                                                                                    Rheinbach, 10.September 2019 

 

Schnuppermitgliedschaft in der Schützenbruderschaft  

 

 Die Schützenbruderschaft Rheinbach bietet eine höchstens einjährige 

Schnuppermitgliedschaft an, die nach Ablauf des Schnupperjahres automatisch endet. 

 Die Schnuppermitgliedschaft ist für das Schnuppermitglied beitragsfrei. 

 Die Schnuppermitglieder werden bei gewünschter Teilnahme an Wettkämpfen und 

Meisterschaften bei den Dachverbänden angemeldet. Gebühren und Startgelder gehen 

zu Lasten des Schnuppermitglieds. 

 Das Schnuppermitglied hat während der Schnuppermitgliedschaft weder aktives noch 

passives Stimm- und Wahlrecht. Es besteht Sitz und beratende Stimme in der 

Mitgliederversammlung. 

 Während der Schnuppermitgliedschaft werden keine Bescheinigungen für die 

Polizeibehörde erstellt. 

 Das Schnuppermitglied darf während seiner Schnuppermitgliedschaft nicht am 

Vogelschuss teilnehmen. 

 Das Schnuppermitglied hat kein Anrecht auf Fahrtkostenerstattung.   

 Kosten des Schießsports für z.B. Munition sind vom Schnuppermitglied zu tragen. 

 Die Schnuppermitgliedschaft kann vom Schnuppermitglied jederzeit beendet oder in 

eine ordentliche Mitgliedschaft umgewandelt werden. Hierzu bedarf es der 

schriftlichen Form. 

 Bei Aufnahmewunsch wird nach Ende der Schnuppermitgliedschaft ein regulärer 

Aufnahmeantrag gestellt und in Vorstand und Mitgliederversammlung abgestimmt. 

St. Sebastianus und St. Hubertus 

Schützenbruderschaft 

1313 Rheinbach e.V.  

 


